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Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung

am ............ die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14

von Waffensen beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß §2 Abs.1 BauGB

am ............. ortsüblich bekannt gemacht.

Rotenburg (Wümme), den ....................

L.S.

                   

(Der Bürgermeister)

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr.14 von Waffensen

wurde ausgearbeitet vom  Amt  für  Planung, Entwicklung

und Bauen der Stadt Rotenburg (Wümme).

Rotenburg (Wümme), den ............

 

                (StOAR  Clemens Bumann)

Satzungsbeschluss

Der Rat  der Stadt  hat  den Bebauungsplan Nr. 14 von

Waffensen  nach  Prüfung  der  Stellungnahmen gemäß  §

3  Abs. 2  BauGB in seiner Sitzung am .............. als

Satzung (§10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Rotenburg (Wümme), den .................

LS. 

                                                (Der Bürgermeister)

Inkrafttreten

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr.14 von Waffensen

ist gemäß §10 Abs. 3 BauGB am .............. im Amtsblatt des

Landkreises Rotenburg(Wümme) bekannt  gemacht worden.

Der Bebauungsplan  Nr. 14 von Waffensen ist damit am

.............. rechtsverbindlich geworden.

Rotenburg (Wümme), den ................

L.S.

                                                (Der Bürgermeister)

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-

ungsplanes Nr. 14 von Waffensen sind  die Verletzung

von Verfahrens- oder  Formvorschriften, die  Verletzung

von Vorschriften über das Verhältnis des

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

Mängel des Abwägungsvorganges  beim

Zustandekommen  des Bebauungsplanes  Nr. 14 von

Waffensen nicht geltend gemacht worden.

Rotenburg (Wümme), den .............................

L.S.

                                              (Der Bürgermeister)

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

   Maßstab:       1:1000

   Quelle:

                             "Auszug aus den Geobasisdaten der

                              Niedersächsischen Vermessungs-

                              und Katasterverwaltung

"

Herausgeber:   Landesamt für Geoinformation und

                         Landvermessung Niedersachsen (LGLN)

            Regionaldirektion  Otterndorf

     -Katasteramt Rotenburg-

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftska-

tasters und  weist  die städtebaulich  bedeutsamen baulichen

Anlagen sowie  Straßen, Wege und Plätze vollständig nach.

                                                       Stand vom Januar 2018

Sie ist hinsichtlich  der Darstellung der Grenzen und der bau-

lichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ört-

lichkeit ist einwandfrei möglich.

Rotenburg (Wümme), den  ..........................

                       Katasteramt Rotenburg

                                                      ......................................

 L.S.                                                          (Unterschrift)

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss  der Stadt  hat in seiner Sitzung

am  ............. dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr.14 von

Waffensen und  der Begründung zugestimmt  und  die

öffentliche Auslegung nach  § 3  Abs. 2  BauGB

beschlossen.

Ort und Dauer der Auslegung wurden am  ................

ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes  Nr. 14 von Waffensen

hat  in der  Zeit vom  ............ bis ............  gemäß § 3 Abs. 2

BauGB öffentlich ausgelegen.

Den betroffenen Trägern öffentlicher Belange wurde mit

Anschreiben vom ............ Gelegenheit zur Stellungnahme

gegeben.

Rotenburg (Wümme),den ..............................

L.S.

                                                       (Der Bürgermeister)

Präambel

des Bebauungsplanes Nr. 14 von Waffensen

-Anschluss Gewerbegebiet Hohenesch-

(mit örtlichen Bauvorschriften)

Aufgrund  des  § 1 Abs. 3 ,des § 10 und des § 13 a des Baugesetzbuches(BauGBsowie der §§ 10 und  58   des

Niedersächsischen  Kommunalverfassungsgesetzes  hat  der Rat  der Stadt Rotenburg (Wümme) den

Bebauungsplan Nr. 14 von Waffensen, bestehend  aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie den

örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Rotenburg (Wümme), den .........................

                                                                                                ......................................

L.S.                                                                                              (Der Bürgermeister)
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Art der baulichen Nutzung

(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung

-BauNVO-)

Industriegebiete

(§ 9 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrswege

(§ 5 Abs.2 Nr.3 und Abs.4 BauGB)

Bahnanlagen

Verkehrsflächen

(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

(§ 5 Abs.2 Nr.4 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6  BauGB)

unterirdisch

Grünflächen

(§ 5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)

Private Grünflächen

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des

Wasserabflusses

(§ 5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.16 und Abs.4, § 40 Abs.1 Nr.13 BauGB)

Wasserflächen

Hochwasserrückhaltebecken

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14  BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von

Natur und Landschaft

(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6  BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen

(§ 9 Abs.1 Nr.25a Abs.6 und Abs.6  BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von Gewässern

(§ 9 Abs.1 Nr.25b, Abs.6 und § 41 Abs.2 und § 213 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs.7 BauGB)

GI

GRZ0,7

RRB

Anpflanzen: Bäume

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Flächenbezogener Schallleistungspegel in Dezibel A (dB (A)) pro qm
LWA"  65/47 dB (A)/qm

Anpflanzen: Sträucher

Sichtdreieck, von jeglichen sichtbehindernden Gegenständen höher

0,80 m freizuhalten, ausgenommem sind Bäume mit einem Astansatz

über 2,50 m

LWA"  64/43 dB (A)/qm

Öffentliche Grünflächen

Stadt

Rotenburg (Wümme)

Bebauungsplan Nr. 14

von Waffensen

- Anschluss Gewerbegebiet

Hohenesch-

M 1 : 1000

(Ohne örtliche Bauvorschriften)

ÜBERSICHTSPLAN

                                            M  1: 10.000

ENTWURF  (Stand 14.05.2018)
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